
Deutscher Bundestag 
 
 
 
 
 

 
 
Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages 
bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines sei-
ner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasse-
rinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben nur den zum Zeit-
punkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abge-
ordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegende, ge-
schützte oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder 
Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fach-
bereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen. 

Wissenschaftliche Dienste 

WD 4 - 3000 - 071/22 (17.06.2022) © 2022 Deutscher Bundestag 

Disclaimer: Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen 
Bundestages bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundes-
tages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwor-
tung der Verfasserinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben 
nur den zum Zeitpunkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle Auftragsarbeit 
für einen Abgeordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unter-
liegende, geschützte oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte 
Weitergabe oder Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle 
zulässig. Der Fachbereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen. 

Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Bankenabgabe und ihre steuerliche Abzugsfähigkeit 

 

1. Frage 1 

Wird eine der Bankenabgabe entsprechend §§ 2, 12 des Gesetzes zur Errichtung eines Restruktu-
rierungsfonds für Kreditinstitute auch in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich 
oder der Volksrepublik China erhoben? 

Ein Fonds zur Finanzierung zukünftiger Restrukturierungs- und Abwicklungsmaßnahmen, an 
den die Kreditinstitute Beiträge zu entrichten haben (Bankenabgabe), existiert nach vorliegenden 
Informationen nur im Vereinigten Königreich. 

In den USA hat der damalige Präsident Obama im Jahr 2010 die Einführung einer Financial Cri-
sis Responsibility Fee vorgeschlagen.1 Er wiederholte diese Forderung während seiner Amtszeit 
regelmäßig, ohne dass sie jemals in ein Gesetz umgesetzt wurde.2 

In China erwägt die Regierung, wegen der Wirtschaftsschwäche und der Schuldenkrise in der Im-
mobilienbranche bis September 2022 einen Stabilitätsfonds für Banken zu errichten. Woher das 
Geld kommen solle und wie groß der Fonds sein werde, habe die Regierung nicht näher erläu-
tert.3 

                                    

1 The White House, Office of the Press Secretary: President Obama Proposes Financial Crisis Responsibility Fee 
to Recoup Every Last Penny for American Tax-payers, 14. Januar 2010, abgerufen am 14. Juni 2022. 

2 Dowell-Jones, Mary; Buckley, Ross P.: Bank Levies: An Innovation in Post-Crisis Bank Taxation, University of 
New South Wales (UNSW) Law Research Paper No. 2015-70, abgerufen am 14. Juni 2022. Mit dem Dodd-Frank 
Wall Street Reform and Consumer Protection Act von 2010 wurde außerdem ein sogenannter Orderly Liquida-
tion Fund eingeführt. Dieser Fonds wird nicht vorfinanziert, Abgaben bestimmter Finanzinstitutionen werden 
erst im Krisenfall (Bankenabwicklung) erhoben. Klein, Aaron: A primer on Dodd-Frank’s Orderly Liquidation 
Authority, 5. Juni 2017, abgerufen am 14. Juni 2022. 

3 Bloomberg News: China Weighs Raising Billions to Rescue Troubled Financial Firms, 31. März 2022, abgerufen 
am 14. Juni 2022. 
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https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/president-obama-proposes-financial-crisis-responsibility-fee-recoup-every-last-penn
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2694927
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https://www.brookings.edu/blog/up-front/2017/06/05/a-primer-on-dodd-franks-orderly-liquidation-authority/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-31/china-weighs-raising-billions-to-rescue-troubled-financial-firms
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2. Frage 2 

In welchen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und falls zutreffend in den Vereinigten Staa-
ten, dem Vereinigten Königreich oder der Volksrepublik China ist die Bankenabgabe oder eine 
ähnliche Abgabe steuerlich abzugsfähig? 

In folgenden Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist die Bankenabgabe steuerlich abzugsfä-
hig: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland, Italien, Kroatien, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien 
und Tschechien. Im Vereinigten Königreich ist die Bankenabgabe nicht steuerlich abzugsfähig. 
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